
Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.)  
 

Widerspruchsrecht gegen Datenübermittlungen und  
Einwilligungsrecht für Datenübermittlungen  

 
Gemäß § 35 Absatz 6 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Meldegesetz 
NW – MG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.09.1997 (GV.NW.S.332, ber. S. 
386), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV.NW.S.263) weist die 
Meldebehörde darauf hin: 
 
1. In folgenden Fällen besteht das Recht, WIDERSPRUCH gegen die Weitergabe von Daten 
durch die Meldebehörde zu erheben: 
 
a) Übermittlung der Daten im Wege des automatisierten Abrufs über das Internet (§ 34 
Absatz 1b MG NW) 
 
b) Weitergabe von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen (§ 35 Absatz 2 
MG NW) 
 
c) Weitergabe von Daten an Antragsteller und Parteien im Zusammenhang mit 
Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgerbegehren (§ 35 Absatz 2 MG NW).  
 
2. In folgenden Fällen ist die Weitergabe von Daten durch die Meldebehörde nur mit 
ausdrücklicher EINWILLIGUNG der Betroffenen zulässig: 
 
a) Weitergabe von Daten über Alters- und Ehejubiläen an Mitglieder parlamentarischer oder 
kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und Rundfunk (§ 35 Absatz 3 MG NW) 
 
b) Weitergabe von Daten an Adressbuchverlage zum Zweck der Veröffentlichung in 
gedruckten Adressbüchern (§ 35 Absatz 4 MG NW). 
 
Ziffer 1 und 2 beziehen sich gem. § 22 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) und § 35 des 
Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (MGNW) auf eine Melderegisterauskunft 
über folgende Daten: 
 
1. Vor- und Familienname 
2. Doktorgrad 
3. Anschrift 
4. bei Ehe- und Altersjubiläen zusätzlich Tag und Art des Jubiläums 
 
Betroffene, die von ihrem Widerspruchs- bzw. Einwilligungsrecht Gebrauch machen wollen, 
werden hiermit gebeten, die entsprechende Erklärung schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Meldebehörde der Stadtverwaltung Altena (Westf.),  Bürgerservice, Am Markaner 1, 
abzugeben. Ein entsprechender Vordruck wird hierfür bereitgehalten. Bei Personen unter 16 
Jahren bedarf es der Unterschrift der Sorgeberechtigten. Der Widerspruch bzw. die 
Einwilligung bedürfen keiner Begründung und bleiben bis auf Widerruf gültig. 
 
 
Altena (Westf.), 12.08.2011 
 
 
 
Dr. Hollstein 
Bürgermeister 


